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INVENTAR:  Bei der Hofübergabe ist die Bewertung des Inventars ein zentraler Punkt

Wie man mit stillen Reserven umgeht
Der Nutzwert von Maschi-
nen liegt meist deutlich 
über dem Buchwert. Sobald 
jedoch Inventarbestandteile 
über dem Buchwert ver-
äussert werden, entsteht da-
durch ein Gewinn, welcher 
vom Veräusserer versteuert 
werden muss.

MARKUS BOPP*

Nebst aus den 
Immobilien be-
steht die Bilanz 
eines landwirt-
s c h a f t l i c h e n 
Unternehmens 
immer auch aus 
mobilen Sach-

anlagen. Die Bewertung dieses 
sogenannten Pächterinventars 
erfolgt nicht nach den gleichen 
Grundsätzen wie bei den Ge-
bäuden. Eckpunkte zur Inven-
tarbewertung werden nachfol-
gend aufgezeigt.

Legal Reingewinn steuern

Folgt ein Unternehmen dem 
KMU-Kontenrahmen Landwirt-
schaft, bilden die Bilanzpositio-
nen 1200 bis 1599 einer Buch-
haltung das gesamte Inventar 
eines Landwirtschaftsbetriebes 
ab. Der Buchwert von Vorräten 
und von Tieren wird jährlich in 
der Schlussbilanz nach buch-
halterischen und steuertechni-
schen Grundsätzen bestimmt. 
Das Ziel muss sein, dass die 
Bilanz mit den effektiven Be-
ständen des Hofinventares über-
einstimmt. Damit das Maschi-
neninventar der Buchhaltung 
mit den effektiven Beständen 
auf dem Hof übereinstimmt, ist 
eine enge Zusammenarbeit mit 
einem Treuhänder erforderlich. 
Wichtig ist, dass alle Maschinen, 
Geräte und Zugkräfte mit den 
effektiven Anschaffungskosten 
in der Bilanz aufgeführt sind. 

Der Buchwert des Maschinen-
inventars wird insbesondere 
durch die jährlichen Abschrei-
bungen gelenkt. Mit der Höhe 
der Abschreibungssumme kann 
direkt und legal der Reingewinn 
des Betriebes gesteuert werden.

Nutzwert bei Hofübergabe

Bei der Hofübergabe ist die 
Bewertung des Inventars ein 
zentraler Punkt. Anders als 
beim Ertragswert für landwirt-
schaftliches Gewerbe gibt es 
beim Inventar keine exakte 
Schätzungsanleitung. Im Wort-
laut des bäuerlichen Boden-
rechtes wird der korrekte Wert 
mit Nutzwert bezeichnet. Nutz-
wert bedeutet in der Auslegung, 
dass der Wert angewendet wird, 
welcher der Mobilie in der Nut-
zungsanwendung zukommt. 
Die Definition lehnt sich an 
die Rechtsprechung an, welche 
schon vor dem bäuerlichen Bo-
denrecht galt. Damit ist klar ge-
sagt, dass es sich nicht um steu-
erlich optimierte Werte handeln 
darf. Bei den eigenen Vorräten, 

die meist für den Handel nicht 
so einfach zur Verfügung stehen, 
weil diese eingelagert sind, wird 
in der Regel der Buchwert als 
Veräusserungspreis verwendet. 
Häufig lehnt sich die Bewertung 
an die Richtzahlen des Verban-
des der landwirtschaftlichen 
Treuhänder (Treuland) an. Zu-
gekaufte Vorräte werden zum 
Anschaffungspreis eingesetzt. 
Der Nutzwert beim Zuchtvieh 
setzt sich aus dem Mittelwert 
Schlachterlös und aus dem Preis 
für das Nutzvieh zusammen. 
Mit diesem Schlüssel soll das 
Risiko gemindert werden, wel-
ches beim Tierhandel grundsätz-
lich besteht. Mastvieh wird zum 
Schlachtwert ermittelt.

Gewinn versteuern

Beim Maschineninventar sind 
meist grosse stille Reserven vor-
handen. Damit ist gemeint, dass 
der gemäss bäuerlichem Boden-
recht anzuwendende Nutzwert 
der Maschinen (ca. der Occa-
sionspreis) deutlich über dem 
Buchwert liegt. Sobald Inventar-

bestandteile über dem Buchwert 
veräussert werden, entsteht da-
durch ein Gewinn, welcher vom 
Veräusserer versteuert werden 
muss. Bei einer Hofübergabe 
kann der eventuelle Gewinn aus 
dem Inventarverkauf mit einem 
allfälligen Liquidationsverlust 
bei den Gebäuden verrechnet 
werden. Dies ist möglich, weil 
bei der Veräusserung zum Er-
tragswert die Gebäude oftmals 
zu einem Preis unter dem Buch-
wert verkauft werden. Bei allen 
Bestandteilen einer Bilanz (In-
ventar, Mobilien und Immobi-
lien) ist zu beachten, dass der 
Käufer immer den effektiv be-
zahlten Preis in seine Buchhal-
tung einbuchen kann. Bei einem 
tief angelegten Verkaufspreis 
profitiert somit der Veräusserer 
von einem tieferen Liquidations-
gewinn, jedoch kann der Käufer 
auch nur den tieferen Ankaufs-
preis in die Buchhaltung einbu-
chen. Der tiefere Ankaufspreis 
senkt auch das Abschreibungs-
potenzial des Käufers, was sich 
wiederum im Reingewinn des 

Betriebes spiegeln wird. Werden 
Inventarbestandteile nicht kor-
rekt bewertet und veräussert, 
besteht auch die Gefahr, dass 
damit erbrechtliche Ungleichbe-
handlungen entstehen.

Privateinlagen

In der Praxis treffen wir oft 
die Situation an, dass die über-
nehmende Generation schon 
Inventarbestandteile wie Ma-
schinen oder Tiere in ihrem Ei-
gentum hat. Diese Bestandteile 
können via Privateinlage in die 
Bilanz des Betriebes aufgenom-
men werden. Erwähnenswert ist 
hier, dass solche Vermögenswer-
te schon vor der Hofübergabe 
bei der übernehmenden Person 
in der Steuererklärung dekla-
riert werden müssen. Für das 
Steueramt muss jedoch ersicht-
lich sein, dass diese Vermögens-
werte durch nachvollziehbare 
Finanzflüsse erworben wurden.

*Der Autor ist Fachverantwortlicher Be-
triebsführung & Kooperation Agriexpert, 
Bewertung & Recht.

Beim Maschineninventar sind meist grosse stille Reserven vorhanden. (Bild: Renate Hodel)

ENERGIEPRODUKTION:  Forum Wallierhof in Riedholz SO

Eine Option, die gründlicher Überlegungen bedarf
Profis aus der Biogaspro-
duktion und der Foto-
voltaik, aus der Strom-
vermarktung und von 
Holzwärmeverbünden 
referierten am Forum 
Wallierhof. Thema waren 
auch Stromspeichermög-
lichkeiten.

MARGRIT RENFER

«Es ist möglich, auf dem Bau-
ernhof viel mehr Energie zu 
produzieren, als wir brauchen. 
Das war mir gar nicht bewusst», 
sagt Landwirt Ueli von Burg aus 
Bettlach SO. Beni Würgler aus 
Bättwil SO plant eine Trocken-
Biogasanlage und hat im Mo-
ment mit den Behörden Mühe. 
Die beiden  wie rund 140 weite-
re Bäuerinnen und Bauern wa-
ren interessiert, mehr über die 
neuen Regeln und Chancen der 
landwirtschaftlichen Energie-
produktion zu erfahren. 

«Chancen sind da»

Dazu Organisator Dominik 
Hasler vom Wallierhof: «Die 
Versorgungssicherheit mit Strom 
ist nicht mehr immer gegeben. 
Bei akut steigenden Preisen sind 
die Zeiten des billigen Stromes 
vermutlich vorbei. Die Land-
wirtschaft hat mit den Dächern 
und mit den Rohstoffen grund-
sätzlich gute Voraussetzungen, 
um Strom zu produzieren.» An-

fang 2023 ist ein neues Förder-
modell in Kraft getreten. In der 
vergangenen Herbstsession hat 
das Bundesparlament den Man-
telerlass verabschiedet, der den 
Netzausbau fördert und bessere 
Rahmenbedingungen für den 
Bau neuer Produktionsanlagen 
schaffen sollte. Wallierhofdirek-
tor Jonas Zürcher folgerte am 
Schluss der Veranstaltung, dass 
die Chancen für den neuen Be-
triebszweig Energieproduktion 
durchaus da seien. Es gelte je-
doch, gut zu rechnen, sich die 
Möglichkeiten für den eigenen 

Betrieb zu überlegen und sich 
vertrauenswürdig beraten zu las-
sen. Beim grossen Potenzial für 
die energetisch-stoffliche Verwer-
tung von Hofdünger gelte es, die 
Wirtschaftlichkeit zu beachten, 
sich mit den administrativen fi-
nanziellen Verfahren sowie mit 
den technischen Vorschriften 
auseinanderzusetzen. Das unter-
nehmerische Risiko sei nicht zu 
unterschätzen.

50 % Investitionsbeitrag

Ein tragfähiges und marktori-
entiertes Finanzierungsmodell, 

gepaart mit Pioniergeist und Ri-
sikobereitschaft sei die Grundla-
ge, wurde am Forum gesagt. Rolf 
Lösch von Ökostrom Schweiz 
sagte: «Eine Biogasanlage, der 
Fermentationsprozess, funktio-
niert ähnlich wie eine Kuh. Sie 
muss täglich regelmässig gefüt-
tert und gepflegt werden. Für 
eine gesunde Biologie des Sys-
tems ist ausreichend Zeit für die 
Anlage, für den Prozess und für 
die administrative Arbeit einzu-
planen.» Ein Investitionsbeitrag 
von 50 Prozent der anrechen-
baren Investitionskosten sei mit 
dem neuen Fördersystem mög-
lich. Zur Lust auf ein Projekt 
brauche es für das Forderungs-
gesuch für einen Investitionskos-
tenbeitrag unter anderem eine 
Machbarkeitsstudie und eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Biogas-Pioniere

Biogas-Pionier und Landwirt 
Seppi Vögtli aus Hochwald SO 
hat dies mit seinem Kraftwerk 
im Kuhstall seit 2016 hinter sich. 
«Ich bin ein Macher», sagt Vögtli, 
der im 2020 377 701 kWh Strom 
und 698 747 kWh Wärme produ-
zierte. Er berät und unterstützt 
mit der neu gegründeten Fir-
ma Mybiogas AG heute andere 
Landwirte in der Entscheidung 
und Ausführung. Die Leistung 
einer Kuh liege bei fünf Kilowatt 
pro Tag. «Mit 2,8 Kühen kann 
ich Strom für unser Zweifami-
lienhaus produzieren», sagte er. 

Vögtli hat mit 35 Kühen begon-
nen. Heute sind es 185 Kühe für 
die Biogasanlage im Stall und 
die Solaranlage für 675 kWh 
auf dem Dach. Aus seiner Sicht 
ist die fermentierte Gülle einfa-
cher zu verarbeiten, kann auch 
bei warmem Wetter ausgebracht 
werden, verfügt über mehr Nähr-
stoffe und hat eine schnellere 
Wirkung bei den Pflanzen. Er 
könne die Gülle problemlos im 
Wohngebiet ausbringen, wo die 
gute Ökobilanz bei der Bevöl-
kerung sogar ankomme. Biogas-
gülle helfe den Bodenlebewesen 
beim Humusaufbau. Wichtig in 
der Planung sei, wie viel Ener-
gie selber gebraucht werden 
könne, der Ablauf, der Standort, 
der Stromanschluss und ob eine 
grössere Trafostation nötig sei, 
ob Co-Substrate zugesetzt wür-
den und generell, ob alles überall 
angemeldet sei.

Er arbeitet mit Niklaus Hari 
aus Reichenbach BE von Haral 
GmbH zusammen, dem Initian-
ten der ersten autarken Biogas-
Tankstelle in Frutigen. «1986 
war ich ein Spinner», sagte 
Hari, der aufzeigte, dass einfa-
che und effiziente Biogasanla-
gen auch auf kleineren Betrie-
ben wirtschaftlich funktionieren 
können.

20 Prozent Eigenverbrauch

Über die Wirtschaftlichkeit von 
Fotovoltaikanlagen orientierte 
Christian Wolf von MBR Solar. 

Die Art des Daches sei relevant 
und ob man die Infrastruktur 
verändern müsse. Vor der Instal-
lation gelte es je nach Betriebsart 
festzustellen: «Wann brauche ich 
wie viel Strom?» Eine Anlage sei 
ab 20 Prozent Eigenverbrauch 
wirtschaftlich, die Speicher seien 
zu 90 Prozent nicht rentabel. Es 
mache wenig Sinn, über meh-
rere Tage Energie zu speichern, 
das sei nicht wie beim Heustock. 
«Die Energieberater haben meist 
wenig Ahnung von der Landwir-
schaft und von entsprechenden 
Abnehmern», sagte Wolf. Er rät, 
das Heft in der eigenen Hand 
zu behalten. Die grossen Dächer 
nicht zu vermieten, da sich in 
Zukunft politisch viel verändern 
werde. Auch wenn im nächsten 
Jahr der Preis für Module extrem 
sinke, rät Wolf, auf seriöse, ehrli-
che Anbieter und auf europäische 
Komponenten zu achten. Das sei 
eine Frage der Konsequenz. Beim 
Traktorkauf hätte einer aus China 
wohl auch kaum eine Chance.

In weiteren Gruppen wurde 
über die Voraussetzungen für 
einen Wärmeverbund von Pas-
cal Peter von der Firma Gunep 
AG, dem Planungsbüro für Wär-
meversorgungen mit Holz- und 
Sonnenergie, orientiert. Martin 
Schröcker von Fleco Power AG 
zeigte auf, wie man sich von der 
Rolle des Preisnehmers lösen 
kann, wenn nicht direkt dem lo-
kalen oder dem regionalen Ener-
gieversorger verkauft wird.

Speicher seien zu 90 Prozent nicht rentabel, sagte Christian 
Wolf von MBR Solar. (Bild: Margrit Renfer)

UNFALLVERHÜTUNG

Sichtbar  
bleiben
Wer zu Fuss oder mit 
dem Velo bei Dunkelheit 
unterwegs ist, sollte daran 
denken, sich sichtbar zu 
machen.

PETER FLUDER*

Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum 
Einkaufen, aufs Feld, in die Schu-
le oder auf einer Sportrunde: Am 
Morgen und am Abend ist es jetzt 
oft dunkel. Auch tagsüber bei Ne-
bel, Regen oder Schneefall sind 
Fussgänger, Velofahrerinnen und 
Outdoorsportler einem erhöhten 
Risiko ausgesetzt. In der Dunkel-
heit erkennt man helle Kleider im 
Vergleich zu dunklen Kleidern 
bereits aus doppelter Entfernung. 
Noch besser sind Reflektoren – 
diese sieht man aus dreifacher 
Entfernung. Reflektierende Arm- 
und Fussbänder erhöhen den 
Sichtbarkeitsfaktor sogar auf vier 
bis fünf. Für Velos und E-Bikes 
ist folgende Ausrüstung obligato-
risch: weisse Reflektoren vorne, 
rote Reflektoren hinten, orange 
Rückstrahler an den Pedalen vor-
ne und hinten, ein weisses rundes 
Licht vorne (sichtbar auf 100 m), 
ein rotes ruhendes Velo-Rücklicht 
(zusätzliches blinkendes rotes 
Licht empfohlen), zwei wirksame 
Bremsen und intakte gepump-
te Reifen. 241 Menschen haben 
2022 auf Schweizer Strassen ihr 
Leben verloren, 4002 wurden 
schwer verletzt. Am stärksten zu-
genommen hat die Zahl der töd-
lichen Unfälle bei den E-Bikern 
(von 17 auf 23 Getötete). Insge-
samt gab es 583 schwere oder töd-
liche Unfälle mit einem E-Bike. 
Aber auch Fussgänger sind mit 40 
Getöteten häufig betroffen. Für 
Fussgänger und Velofahrer sind 
also helle Kleidung mit leuchten-
den Farben und reflektierende 
Materialien wie Leuchtwesten 
und Sichtstreifen angesagt.

*Der Autor ist Leiter Kommunikation und 
Zentrale Dienste bei der Agrisano.


